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Anlässlich des Internationalen Frauen-
tages findet im Metropol, Schlossstr. 20,
in Bernburg, am 10. März, um 19:30
Uhr eine literarisch musikalische
Veranstaltung statt.

Unter dem Motto „Frauen sind die Hälfte
der Welt“ werden FrauenZim-
merGeschichte(n) vom Arbeitskreis
FrauenZimmerGeschichte(n) aus Halle
erzählt. Das Programm besteht ebenso
aus internationalem Musikgut, interes-
santen Texten und eigenen Stücken von
den Chorfrauen „MissKLANG“, eben-

Die Gleichstellungsbeauftragte informiert:

„Frauen sind die Hälfte der Welt“
falls aus Halle.
Veranstalter sind die Gleichstel-
lungsbeauftragten der Stadt Bernburg
(Saale), des Salzlandkreises und die
Bernburger Theater- und Veranstaltungs
GmbH.

Kartenverkauf:
Metropol, Schlossstr. 20, 
Tel. (0 34 71) 34 79 40;
Stadtinformation, Lindenplatz 9, 
Tel. (0 34 71) 34 69 31;
Kurhaus, Solbadstraße, 
Tel. (0 34 71) 3 56 49.

OsterfeuerOsterfeuer

müssen müssen 

beantragt  werden!beantragt  werden!

Osterfeuer sind grundsätzlich geneh-
migungspflichtig und nur am
Ostersamstag erlaubt. Darauf macht
die Feuerwehr aufmerksam.
Anträge für Osterfeuer, in den
Gemarkungen der Stadt Bernburg
(Saale), dem Ortsteil Aderstedt und der
Gemeinde Gröna können bis spätestens
17. März formlos gestellt werden.
Ansprechpartner dafür ist die Freiwillige
Feuerwehr Bernburg, Annenstraße 6,
Tel. 30 85 11/12 oder Fax: 30 85 30.

Helmut Rieche übergab die Amtsgeschäfte an Henry Schütze
Fast 18 Jahre war Helmut
Rieche das Oberhaupt der
Saalestadt. Während der jüng-
sten Sitzung des Stadtrates am
28. Februar übergab er nun
die Amtsgeschäfte an seinen
Nachfolger Henry Schütze.
Die Vorsitzende des
Stadtrates, Kirsten Wieduwilt,
versetzte den bisherigen
Oberbürgermeister in den
Ruhestand. Durch sie erfolgte
anschließend die Ernennung,
die Verpflichtung und
Vereidigung seines Nach-
folgers (Bild ganz rechts).

Dankesworte, gute Wünsche und Aplaus gab es im vergangenen Stadtrat für den
scheidenden Oberbürgermeister. Den Eid zum Wohle der Kommune legte der
Nachfolger ab. Mit der Übergabe der Amtskette verabschiedete sich Helmut Rieche
aus dem aktiven Dienst. Fotos: Jeske
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Sprechstunden derSchiedsstelle

Dienstag, 11.03., Schiedsstelle Bernburg/Gröna (II):
17:00 - 17:30 Uhr, Rathaus II, Schlossstr. 11, Zi. 215.

Dienstag, 01.04., Schiedsstelle Bernburg/Aderstedt (I):
17:00 - 17:30 Uhr, Rathaus II, Schlossstr. 11, Zi. 215.

Auskünfte zum Zuständigkeitsbereich:
Tel. (0 34 71) 6 59 - 4 25 (Frau Jäntsch).

Das Rechtsamt informiert:

Sitzungskalender
April 2008

Jugend- u- Sozialausschuss:
Mittwoch, 02.04., Ratssaal.

Schul-, Kultur - u. Sportausschuss:
Donnerstag, 03.04., Ratssaal.

Wir gratulieren allen
Geburtstagskindern dieses Monats,
vor allem unseren älteren Jubilaren 

und wünschen ihnen 
Glück und Gesundheit!

Die Sprechzeiten in den Rathäusern

Montag 09:00 - 12:00 Uhr

Dienstag 09:00 - 12:00/
14:00 - 18:00 Uhr

Mittwoch 09:00 - 12:00 Uhr 
(außer Standesamt u. Wohngeldstelle)

Donnerstag 09:00 - 12:00/
14:00 - 16:00 Uhr

Freitag 09:00 - 12:00 Uhr 
(außer Wohngeldstelle)

ist täglich
von 08:00
bis 17:00 Uhr
geöffnet

DerDer BernburgerBernburger KurparkKurpark
(Oktober bis März)

Das nächste Amtsblatt erscheint
am 03. April 2008
Redaktionsschluss: 

18. März 2008
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Das Amt für Landwirtschaft, Flurneu-
ordnung und Forsten (ALFF) Mitte ord-
net für das Flurbereinigungsverfahren
" G i e r s l e b e n / St r u m m e n d o r f " ,
Salzlandkreis, Verfahrensnummer: ASL
7.129, in den betroffenen Teilen der
Gemarkung Güsten an, dass Besitz und
Nutzung von Teilen für den Bau der B6
neu benötigten Flächen zum 02.04.2008

Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Mitte
Große Ringstraße
38820 Halberstadt

Hinweis zur vorläufigen Anordnung

entzogen werden. Die betroffenen
Flurstücke sind Güsten Flur 1,
Flurstücke 12, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51,
52 und 53.

Die vollständige Vorläufige Anordnung
liegt zur Einsichtnahme 14 Tage lang, ab
dem Tage der Veröffentlichung im
Rathaus II der Stadtverwaltung Bernburg

(Saale), Schlossstr. 11, Zimmer 101,
während der Dienstzeiten,  und im ALFF
Mitte, Große Ringstraße, 38820
Halberstadt, Zimmer 114, während der
Dienststunden aus.

Im Auftrag
Christoph Schierhorn

Bürgermeisterwahl und Bürgeranhörung 2008

Auf forderung zur Abgabe von Vorschlägen 
für die Bildung des Gemeindewahlausschusses

Gemäß § 10 des Kommu-
nalwahlgesetzes des Landes Sachsen-
Anhalt (KWG) vom 22. Dezember 1993
(GVBl. LSA S. 818) in der zur Zeit gül-
tigen Fassung in Verbindung mit § 4 der
Kommunalwahlordnung des Landes
Sachsen-Anhalt (KWO) vom 24.
Februar 1994 (GVBl. LSAS. 338) in der
zur Zeit gültigen Fassung fordere ich
hiermit die im Wahlgebiet der Gemeinde
Gröna vertretenen Parteien und
Wählergruppen auf, in einer Frist von 1
Monat nach dieser Bekanntmachung
Wahlberechtigte des Wahlgebietes als
Beisitzer/-innen und als stellv.
Beisitzer/-innen des Wahlausschusses
vorzuschlagen und über folgende
Anschrift einzureichen:

Verwaltungsgemeinschaft Bernburg 
z. Hd. Wahlleiter der Gemeinde Gröna
Schlossgartenstraße 16
06406 Bernburg (Saale).

Der Wahlausschuss besteht aus der
Wahlleiterin als Vorsitzenderund zwei
Beisitzern.
Gemäß KWG sind die Beisitzer des
Wahlausschusses ehrenamtlich tätig. Die
§§ 28 bis 30 Gemeindeordnung gelten
entsprechend.
Bei der Berufung der Beisitzer und ihrer
Stellvertreter sollen die im Wahlgebiet
vertretenen Parteien und Wählergruppen

berücksichtigt werden. Werden von den
Parteien und Wählergruppen nicht genü-
gend Wahlberechtigte vorgeschlagen, so
berufe ich die weiteren Mitglieder des
Wahlausschusses nach meinem
Ermessen.

Ich weise darauf hin, dass gemäß § 13
Abs. 2 KWG Wahlbewerber und
Vertrauenspersonen für Wahlvorschläge
ein Wahlehrenamt nicht innehaben kön-
nen.
Weiterhin verweise ich auf § 13 Abs. 3
KWG bezüglich der Ablehnung der
Übernahme eines Wahlehrenamtes oder
das Ausscheiden aus einem
Wahlehrenamt.
Die Ablehnung der Übernahme eines
Wahlehrenamtes oder das Ausscheiden
aus einem Wahlehrenamt richten sich
nach § 13 Abs. 3 KWG i. V. m. § 29
Gemeindeordnung. Die Übernahme
eines Wahlehrenamtes darf nur aus
einem wichtigen Grund abgelehnt wer-
den. 
Ein wichtiger Grund im Sinne dieser
Vorschriften liegt in der Regel nur vor
für:

1. die Mitglieder der Bundesregierung
und der Landesregierung, des
Bundestages und des Landtages,
2. die im öffentlichen Dienst
Beschäftigten, die amtlich mit der

Vorbereitung und Durchführung der
Wahl oder mit der Aufrechterhaltung der
öffentlichen Sicherheit und Ordnung
betraut sind,
3. Wahlberechtigte, die das 65.
Lebensjahr vollendet haben,
4. Wahlberechtigte, die glaubhaft
machen, dass Ihnen die Fürsorge für Ihre
Familie die Ausübung des Amtes in
besonderer Weise erschwert,
5. Wahlberechtigte, die glaubhaft
machen, dass sie aus dringendem beruf-
lichen Grunde oder durch Krankheit oder
durch Gebrechen verhindert sind, das
Amt ordnungsgemäß auszuüben,
6. Wahlberechtigte, die sich am Wahltag
aus zwingenden Gründen außerhalb
ihres Wohnortes aufhalten,
7. Wahlberechtigte, die aus politischen
oder religiösen Gründen die Beteiligung
an Wahlen ablehnen.

Nach § 4 Abs. 2 KWO berufe ich nach
Ablauf der Vorschlagsfrist unverzüglich
die Beisitzer und ihre Stellvertreter in
den Wahlausschuss.

Gröna, 28. Januar 2008

St i e r
Wahlleiterin
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Haushaltssatzung und Bekanntmachung derHaushaltssatzung 
der Stadt Bernburg (Saale) für das Haushaltsjahr2008

1.) Haushaltssatzung
Aufgrund des § 92 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt vom 5. Oktober 1993 (GVBl. LSA1993, S. 568), zuletzt
geändert durch Art. 2 des Gesetzes über ein Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesens für die Kommunen im Land
Sachsen-Anhalt vom 22.03.2006 (GVBl. LSANr. 10/2006, S. 128) vom 06.03.2008 bis 14.03.2008, i.V.m. dem Dritten Gesetz zur
Änderung der Gemeindeordnung vom 07. November 2007 (GVBl. LSAS. 352), hat der Stadtrat der Stadt Bernburg (Saale) in der
Sitzung am 13. Dezember 2007 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2008 beschlossen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2008 wird

im Verwaltungshaushalt
in der Einnahme auf 39.016.300 €
in der Ausgabe auf 42.016.400 €

im Vermögenshaushalt
in der Einnahme auf 23.227.200 €
in der Ausgabe auf 23.227.200 €

festgesetzt.

§ 2
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4
Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Haushaltsjahr 2008 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genom-
men werden dürfen, wird auf 8.000.000 € festgesetzt.

§ 5
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2008 wie folgt festgesetzt:
1. Grundsteuer
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 275 vom Hundert
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 370 vom Hundert

2. Gewerbesteuer (nach dem Gewerbeertrag) 330 vom Hundert

Bernburg (Saale), 18. Februar 2008

R i e c h e
Oberbürgermeister

2.) Bekanntmachung derHaushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2008 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich.

Der Haushaltsplan liegt nach § 94 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt vom 5. Oktober 1993 (GVBl. LSA
1993, S. 568), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes über ein Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesens für die
Kommunen im Land Sachsen-Anhalt vom 22.03.2006 (GVBl. LSANr. 10/2006, S. 128) vom 06.03.2008 bis 14.03.2008 zur
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Einsichtnahme im Rathaus I, Schlossgartenstr. 16, in der Kämmerei, Zimmer 208, werktags zu den bestehenden Sprechzeiten,
öffentlich aus.

Bernburg (Saale), 18. Februar 2008

R i e c h e ( S i e g e l )
Oberbürgermeister

Stadt Bernburg (Saale)
Stadtplanungsamt

Öffentliche Auslegung des Entwurfs zur2. Änderung des Bebauungsplans
Nr. 6/94 mit dem Kennwort „Plangebiet „Am Klinikum“ zur Errichtung
eines Wohnkomplexes mit Einzelhandels- und Dienstleistungsbereich“

gem. § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB)

Der Stadtrat der Stadt Bernburg (Saale)
hat in der Sitzung am 28.02.2008 den
Entwurf zur 2. Änderung des Bebau-
ungsplans Nr. 6/94 mit dem Kennwort
„Plangebiet „Am Klinikum“ zur
Errichtung eines Wohnkomplexes mit
Einzelhandels- und Dienstleistungs-
bereich“ einschließlich seiner Begrün-
dung gebilligt und zur öffentlichen
Auslegung bestimmt.

Die Beteiligung der Öffentlichkeit
erfolgt vom

17. März bis einschließlich 18. April
2008

in der Stadtverwaltung Bernburg (Saale),
Rathaus II, Schloßstraße 11,
Stadtplanungsamt, Zimmer 114, wäh-
rend der Dienststunden:

Mo - Fr 09:00 bis 12:00 Uhr,
Di 14:00 bis 18:00 Uhr,
Do 14:00 bis 16:00 Uhr.

Der Entwurf der 2. Änderung des
Bebauungsplans und seine Begründung
sowie die wesentlichen, bereits vorlie-
genden umweltbezogenen Stellung-
nahmen liegen dort zu jedermanns
Einsicht öffentlich aus.

Folgende Arten umweltbezogener Infor-
mationen sind verfügbar:
- Umweltbericht mit Eingriffs-
Ausgleichs-Bilanz, 
- Lärmgutachten zum Bebauungsplan
Nr. 6/94 sowie
- umweltbezogene Stellungnahmen von
Behörden und sonstigen Trägern öffent-
licher Belange.

Während der Auslegungsfrist können

von jedermann Stellungnahmen zum
Entwurf im Stadtplanungsamt der Stadt
Bernburg (Saale) abgegeben werden.
Nicht fristgerecht abgegebene Stellung-
nahmen können bei der Beschluss-
fassung über den Bebauungsplan unbe-
rücksichtigt bleiben.

Ein Antrag nach § 47 der
Verwaltungsgerichtsordnung ist unzuläs-
sig, soweit mit ihm Einwendungen gel-
tend gemacht werden die vom
Antragsteller im Rahmen der Auslegung
nicht oder verspätet geltend gemacht
wurden, aber hätten geltend gemacht
werden können.

Bernburg (Saale), 29. Februar 2008

R i e c h e
Oberbürgermeister

Stadt Bernburg (Saale)
Stadtplanungsamt

Anhörungsverfahren im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens - das
Straßenbauvorhaben: „B 6n - Planungsabschnitt 15,

östlich der Ortsumgehung Bernburg bis westlich derOrtsumgehung Köthen“ 
einschließlich trassenfernerMaßnahmen derlandschaftspflegerischen Begleitplanung 

in den Gemarkungen Latdorf und Poley

Landkreis: Salzlandkreis 
Gemarkungen: Bernburg, Latdorf, 

Poley

Durchführung des
Erör terungstermins

im Rahmen des Anhörungsverfahrens

1. Der Erörterungstermin beginnt

am: 09. April 2008, um 10:00 Uhr
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im: Landesverwaltungsamt
Beratungsraum AE 05
Ernst-Kamieth-Str. 2
06112 Halle (Saale).

An dem vorgenannten Termin sollen die
fristgerecht erhobenen Stellungnahmen
und Einwendungen erörtert werden.

2. Der Erörterungstermin ist nicht öffent-
lich.

3. Neben dieser Bekanntmachung erfol-
gen gesonderte schriftliche Ladungen.

4. Die Teilnahme am Termin ist Jedem,
dessen Belange durch das Bauvorhaben
berührt werden, freigestellt. Die
Vertretung durch einen Bevoll-
mächtigten ist möglich. Dieser hat seine
Bevollmächtigung durch eine schriftli-

che Vollmacht nachzuweisen und diese
zu den Akten der Anhörungsbehörde zu
geben.

5. Es wird darauf hingewiesen, dass bei
Ausbleiben eines Beteiligten auch ohne
ihn 
verhandelt werden kann, dass verspätete
Einwendungen unberücksichtigt bleiben
und das Anhörungsverfahren mit Schluss
der Verhandlung beendet ist.

6. Entschädigungsansprüche, soweit
über sie nicht in der Planfeststellung dem
Grunde nach zu entscheiden sind, wer-
den nicht in dem Erörterungstermin, son-
dern in einem gesonderten Ent-
schädigungsverfahren behandelt.

7. Durch die Teilnahme am
Erörterungstermin oder durch Vertreter-

bestellung entstehende Kosten werden
nicht erstattet.

8. Die Anhörungsbehörde fertigt von
dem Erörterungstermin eine Nieder-
schrift. Die Träger öffentlicher Belange,
Verbände und Vereine sowie die
Einwender bzw. deren Vertreter, die am
Erörterungstermin teilgenommen haben,
können sich den sie betreffenden Teil aus
der Niederschrift übersenden lassen. 
Ein diesbezüglicher Antrag kann auch im
Erörterungstermin beim Verhandlungs-
leiter gestellt werden. 

Bernburg, 08.02.2008

R i e c h e
Oberbürgermeister

Stadt Bernburg (Saale)
Stadtplanungsamt

Satzungsbeschluss überdie 1. Änderung des Bebauungsplans 
Nr. 02/97, Kennwort: „Sondergebiet Kalistraße“

Der Stadtrat der Stadt Bernburg (Saale)
hat in der Sitzung am 28.02.2008 die 1.
Änderung des Bebauungsplans Nr.
02/97, Kennwort: „Sondergebiet Kali-
straße“, bestehend aus den textlichen
Festsetzungen, als Satzung beschlossen.
Die Begründung einschließlich Umwelt-
bericht wurde gebilligt.
Dieses wird hiermit bekanntgegeben. Er
tritt mit dieser Bekanntmachung nach §
10 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) in
Kraft.
Jedermann kann die Satzung mit der
dazugehörigen Begründung und die
zusammenfassende Erklärung von die-
sem Tag ab im Stadtplanungsamt der
Stadt Bernburg (Saale), Schloßgartenstr.
16, während der üblichen Sprechzeiten
einsehen und über den Inhalt Auskunft
verlangen.
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz
1 und 2 sowie des Abs. 4 BauGB wird

hingewiesen. Danach erlöschen Entschä-
digungsansprüche für nach den §§ 39 bis
42 BauGB eingetretene Vermögens-
nachteile, wenn nicht innerhalb von drei
Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres,
in dem die Vermögensnachteile eingetre-
ten sind, die Fälligkeit des Anspruchs
herbeigeführt wird.
Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird auf die
Voraussetzungen für die Geltend-
machung der Verletzung von Verfahrens-
und Formvorschriften und von Mängeln
der Abwägung sowie die Rechtsfolge
hingewiesen.
Unbeachtlich sind demnach
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis
3 BauGB beachtliche Verletzung der dort
bezeichneten Verfahrens- und Form-
vorschriften,
2. eine unter Berücksichtigung des § 214
Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung
der Vorschriften über das Verhältnis des

Bebauungsplans und des Flächen-
nutzungsplans und
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB
beachtliche Mängel des Abwägungs-
vorganges, wenn sie nicht innerhalb
eines Jahres seit Bekanntmachung des
vorstehenden Bebauungsplans schrift-
lich gegenüber der Stadt Bernburg
(Saale), Schloßgartenstr. 16, 06406
Bernburg (Saale) geltend gemacht wor-
den sind. Der Sachverhalt, der die
Verletzung von Verfahrens- und Form-
vorschriften oder den Mangel begründen
soll, ist darzulegen.

Bernburg (Saale), 29. Februar 2008

R i e c h e
Oberbürgermeister

Informationen zu Ausschreibungen 

in Sachsen-Anhalt finden Sie im Internet auch unter
www.ausschreibungs-abc.de

AusschreibungsanzeigerSachsen-Anhalt
Tel. (03 45) 6 93 25 55

E-Mail: verlag@dvz-halle.de
Internet: dvz-verlag.de
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Hauptsatzung derGemeinde Gröna

Aufgrund der §§ 6, 7 und 44 Abs. 3 Nr. 1
der Gemeindeordnung für das Land
Sachsen-Anhalt vom 05.10.1993 (GVBl.
LSA S. 568), zuletzt geändert durch das
Dritte Gesetz zur Änderung der Ge-
meindeordnung vom 07.11.2007 (GVBl.
LSA S. 352), hat der Gemeinderat der
Gemeinde Gröna in seiner Sitzung vom
24. Januar 2008 folgende Satzung
beschlossen:

I. Abschnitt
Benennung von Hoheitszeichen

§ 1 Name
Die Gemeinde führt den Namen
„Gröna“.

§ 2 Dienstsiegel
Die Gemeinde führt das Dienstsiegel,
das dem der Hauptsatzung beigefügten
Dienstsiegelabdruck entspricht.
Die Umschrift lautet: „Gemeinde
Gröna“.

II. Abschnitt
Organe

§ 3 Geschäftsordnung
Das Verfahren im Gemeinderat wird
durch eine vom Gemeinderat zu
beschließende Geschäftsord-nung gere-
gelt.

§ 4 Bürgermeister
(1) Der Gemeinderat entscheidet
über die Zulässigkeit der für die Wahl
zum Bürgermeister einge-gangenen
Bewerbungen auf der Grundlage der gel-
tenden Vorschriften der Gemeinde-
ordnung und des Kommunal-
wahlgesetzes.

(2) Der Bürgermeister erledigt in
eigener Verantwortung die Geschäfte der
laufenden Verwaltung.
Als solche sind Geschäfte anzusehen, die
regelmäßig und häufig vorkommen,
nach bereits fest-stehenden Regeln zu
entscheiden sind und von geringer finan-
zieller Bedeutung sind.

Zu den Geschäften der laufenden
Verwaltung in der Gemeinde Gröna
gehören insbesondere:

1. die nach bestehenden Tarifen,
Richtlinien und Ordnungen abzuschlie-

ßenden Geschäfte des täglichen
Verwaltungshandelns,

2. Rechtsgeschäfte oder Verwaltungs-
handeln als Folge von europa-, bundes-,
landes- oder ortsrechtlichen Bestim-
mungen,

3. Heranziehung zu Gemeindeabgaben.

4.1. Erteilung von Prozessvollmachten,
4.2. Einlegung von Rechtsbehelfen und
Rechtsmitteln einschließlich von Klagen
vor den ordentli-chen Gerichten sowie
den Finanz-, Arbeits- und Verwal-
tungsgerichten, soweit sie nicht von er-
heblicher Bedeutung sind.

5. der Abschluss von Sachver-
sicherungsverträgen für Eigentum der
Gemeinde (Gebäude, Gebäudeinhalt) auf
Grund einer Ausschreibung.

(3) Dem Bürgermeister wird die
Entscheidung über folgende Geschäfte
bis zu einer Wertgrenze von jeweils
3.000 Euro übertragen:

1. gem. § 44 Abs. 3 Nr. 7 GO die
Verfügung über Gemeindevermögen,
ausgenommen die Ver-äußerung und
Belastung von Grundstücken und sonsti-
ge Verpflichtungsgeschäfte;

2. gem. § 44 Abs. 3 Nr. 10 GO die
Aufnahme von Krediten, Übernahme
von Bürgschaften, Abschluss von
Gewährverträgen, Bestellung sonstiger
Sicherheiten sowie wirtschaftlich gleich-
zuachtende Rechtsgeschäfte, 

3. gem. § 44 Abs. 3 Nr. 13 GO Verträge
der Gemeinde mit Mitgliedern des
Gemeinderates, ausgenommen
Grundstücksangelegenheiten, 

4. gem. § 44 Abs. 3 Nr. 16 GO der
Verzicht auf Ansprüche der Gemeinde
und der Abschluss von Vergleichen.

(4) Der Bürgermeister entscheidet
gemäß § 97 Abs. 1 GO LSAüber nicht
erhebliche über- und außerplanmäßige
Aufwendungen und Auszahlungen, die
eine Wertgrenze von 3.000 Euro nicht
überschreiten.

§ 5
Allgemeine Vertr etung des

Bürgermeisters
Der Gemeinderat wählt aus seiner Mitte
ein Mitglied als Vertreter des Bürger-
meisters für den Verhinderungsfall.

III. Abschnitt
Unterrichtung und Beteiligung der

Einwohner und Bürger

§ 6
Unterrichtung der Einwohner

und Bürger
Einwohnerversammlungen beruft der
Bürgermeister im Einvernehmen mit
dem Gemeinderat ein. Er setzt Ort, Zeit
und Gesprächsgegenstände der Veran-
staltung fest. Die Einladung ist ortsüb-
lich bekannt zu machen und soll in der
Regel vierzehn Tage vor Beginn der
Veranstaltung erfolgen. Die Einla-
dungsfrist kann bei besonderer
Dringlichkeit auf drei Tage verkürzt wer-
den.

§ 7 Einwohnerfragestunde
(1) Der Gemeinderat hält nach
Maßgabe des Bedarfs zu Beginn ordent-
licher öffentlicher Sitzungen eine
Einwohnerfragestunde ab. Der Bürger-
meister kann in der Einladung zur
Sitzung den Be-ginn der Fragestunde auf
einen anderen Zeitpunkt legen.

(2) Der Bürgermeister stellt den
Beginn und das Ende der Fragestunde
fest. Findet sich zu Beginn der
Fragestunde kein Bürger ein, kann sie
geschlossen werden.

(3) Jeder Einwohner ist nach
Angabe seines Namens und seiner
Anschrift berechtigt, Fragen an den
Gemeinderat zu stellen. Zugelassen wer-
den nur Fragen, die in die Zuständigkeit
der Gemeinde fallen. Angelegenheiten
der Tagesordnung, die im nichtöffent-
lichen Teil der Ratssitzung behandelt
werden, können nicht Gegenstand der
Einwohnerfragestunde sein.

(4) Die Beantwortung der Fragen
erfolgt in der Regel mündlich durch den
Bürgermeister. Ist die Beantwortung der
Frage in der Sitzung nicht möglich,
erhält der Einwohner eine schriftliche
Antwort, die innerhalb von sechs
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Wochen - gegebenenfalls als Zwischen-
nachricht - erteilt werden muss.

§ 8 Bürgerentscheid
Ein Bürgerentscheid kommt ausschließ-
lich für wichtige Angelegenheiten der
Gemeinde im Sinne von  § 26 Abs. 2
Satz 1 GO LSAin Betracht.

IV. Abschnitt
Ehrenbürger

§ 9 Ehrenbürger
Die Verleihung oder Aberkennung des
Ehrenbürgerrechtes der Gemeinde be-
darf einer Mehrheit von zwei Dritteln der
stimmberechtigten Mitglieder des
Gemeinderates.

V. Abschnitt
Öffentliche Bekanntmachungen

§ 10 Öffentliche Bekanntmachungen
(1) Soweit nicht Rechtsvor-
schriften besondere Regelungen treffen,
erfolgt die ortsübliche Bekanntmachung
durch Veröffentlichung im „Amtsblatt
der Stadt Bernburg (Saale) und der Ver-
waltungsgemeinschaft Bernburg“.

(2) Eignen sich bekannt zu
machende Texte, ihre Anlagen oder
Unterlagen wie z. B. Pläne, Karten,
Zeichnungen aufgrund ihres Umfanges
oder ihrer Beschaffenheit nicht oder
nicht vollständig zur Bekanntmachung
nach Abs. 1, so kann die Bekannt-
machung durch Auslegung im Rathaus
der Stadt Bernburg (Saale),
Schlossgartenstraße 16 während der
Dienststunden ersetzt werden. Auf die
Auslegung wird unter Angabe des Ortes
und der Dauer der Auslegung spätestens
am Tag des Beginns der Auslegung ent-
sprechend der Regelungen in Absatz 1
hingewiesen. Die Dauer der Auslegung

beträgt zwei Wochen, soweit nichts
anderes vorgeschrieben ist.

(3) Die Bekanntmachung von
Tagesordnung, Ort und Zeit öffentlicher
Gemeinderatssitzungen erfolgt im
Schaukasten der Gemeinde Gröna
(Standort: Dorfplatz gegenüber
Gaststätte „Zum Schlehdorn“, Friedens-
straße 3). Die Frist für den Aushang rich-
tet sich nach der für die Gemeinde-
ratssitzung geltenden Ladungsfrist
gemäß der Geschäftsordnung des
Gemeinderates. 

(4) Öffentliche Bekanntmachungen
auf Grund des Kommunalwahlgesetzes
des Landes Sachsen-Anhalt, der
Kommunalwahlordnung des Landes
Sachsen-Anhalt, des Wahlgesetzes des
Landes Sachsen-Anhalt, der Wahl-
ordnung des Landes Sachsen-Anhalt, des
Bundeswahlgesetzes, der Bundeswahl-
ordnung, des Gesetzes über die Wahl der
Abgeordneten des Europäischen Parla-
ments aus der BRD (Europawahlgesetz
und Europawahlordnung) in den jeweils
geltenden Fas-sungen sowie öffentliche
Bekanntmachungen gemäß anderer auf
Grund dieser Vorschriften er-lassener
Rechtsvorschriften erfolgen im „Amts-
blatt für den Salzlandkreis“. Das
„Amtsblatt für den Salzlandkreis“
erscheint nach Bedarf und kann beim
Salzlandkreis, Karlsplatz 37 in 06406
Bernburg (Saale), im Haupt-
amt/Kreistagsbüro eingesehen oder
gegen Entgelt erworben werden.

VI. Abschnitt
Festsetzung von Werten für
unbestimmte Rechtsbegriffe

§ 11 Unbestimmte Rechtsbegriffe
(1) Als erheblich i. S. d. § 95 Abs.
2 Nr. 1 GO gilt ein Fehlbetrag, der 3 v. H.

der Gesamtbeträge der Aufwendungen
des laufenden Haushaltsjahres über-
steigt.

(2) Als erheblich sind bisher nicht
veranschlagte oder zusätzliche Aufwen-
dungen oder Auszahlungen i.S.d. § 95
Abs. 2 Nr. 2 GO dann anzusehen, wenn
sie im Einzelfall 3 v. H. der Gesamtauf-
wendungen oder Gesamtauszahlungen
des Haushaltsplans des laufenden
Haushaltsjahres übersteigen.

(3) Als geringfügig i.S.d. § 95 Abs.
3 Nr. 1 gelten außerplanmäßige
Aufwendungen und Auszahlungen für
Investitionen und Investitionsförde-
rungsmaßnahmen, deren Gesamtkosten
im Ein-zelfall nicht mehr als 12.500
Euro betragen.

VII. Abschnitt
Übergangs- und Schlussvorschriften

§ 12 Gleichstellung
Alle Personen- und Funktionsbezeich-
nungen dieser Satzung gelten in männ-
licher und weiblicher Form.

§ 13 Inkrafttr eten
Diese Hauptsatzung tritt einen Tag nach
ihrer Bekanntmachung in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung vom
08. Mai 2001 in der Fassung der 1.
Satzung zur Änderung der Hauptsatzung
vom 25. Juni 2007 außer Kraft.

Gröna, 15. Februar 2008

(S i e g e l)

S c h ü t z e
Bürgermeister

Sehr geehrter Herr Schütze,

auf Antrag der Verwaltungsgemeinschaft
Bernburg für die Gemeinde Gröna vom
22.01.2008 genehmige ich gemäß § 7
Abs. 2 Satz 1, 2. Halbsatz der
Gemeindeordnung für das Land

Genehmigungsbescheid des Salzlandkreises vom 11.02.2008,
Aktenzeichen 151103-Grö-Haupts./08

Genehmigung derHauptsatzung derGemeinde Gröna
Sachsen-Anhalt (GO LSA) vom 5.
Oktober 1993 (GVBl. LSAS. 568) in der
derzeit gültigen Fassung die
Hauptsatzung der Gemeinde Gröna, wel-
che der Gemeinderat in seiner Sitzung
am 24. Januar 2008 beschlossen hat.

Die Hauptsatzung ist nunmehr vom
Bürgermeister der Gemeinde Gröna aus-
zufertigen und unter Beachtung der
Vorschriften in der bisher gültigen
Hauptsatzung öffentlich bekannt zu
machen.
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Informationen aus Stadt und Verwaltungsgemeinschaft

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb
eines Monats nach Bekanntgabe schrift-
lich oder zur Niederschrift beim
Salzlandkreis, 06400 Bernburg (Saale),
Widerspruch eingelegt werden.

Hinweis:
Bezüglich der Geschäfte der laufenden
Verwaltung ist für künftige Haupt-
satzung die Festsetzung einer Wert-
grenze vorzusehen.

Mit freundlichen Grüßen

(Siegel)

Im Auftrag
gez. Härtge

Das nächste Amtsblatt
erscheint

am 03. April 2008
Redaktionsschluss: 

18. März 2008

Amtlicher Teil Bekanntmachung

Bürgermeisterwahl und Bürgeranhörung 2008

Auf forderung zur Abgabe von Vorschlägen fürdie Wahlvorstände
gem. § 12 KWGi. V. m. § 6 KWO

Am 04. Mai 2008findet die Wahl zum
Bürgermeister der Gemeinde Gröna
statt. Am 18. Mai 2008 findet eine mög-
liche Stichwahl statt. 
Gleichzeitig findet am 04. Mai 2008
eine Bürgeranhörung zur Eingliederung
der Gemeinde Gröna in die Stadt
Bernburg (Saale) statt.
Gem. § 12 des Kommunalwahlgesetzes
des Landes Sachsen-Anhalt (KWG) vom
22. Dezember 1993 (GVBl. LSAS. 818),
in der zur Zeit gültigen Fassung, in
Verbindung mit § 5 der Kommunal-
wahlordnung des Landes Sachsen-
Anhalt (KWO) vom 24. Februar 1994
(GVBl. LSA S. 338), in der zur Zeit gül-
tigen Fassung, weise ich darauf hin, dass
für jeden Wahlbezirk ein Wahlvorstand
gebildet wird. Für größere Wahlbezirke
werden mehrere Wahlvorstände gebildet,
wenn sich die Wählerverzeichnisse tei-
len lassen und die räumlichen Voraus-
setzungen gegeben sind.

Jeder Wahlvorstand besteht aus dem
Wahlvorsteher als Vorsitzenden sowie
zwei bis acht Beisitzern, die der
Wahlleiter aus den Wahlberechtigten
beruft. Bei der Berufung der Beisitzer
sollen Vorschläge der im Wahlgebiet ver-
tretenen Par-teien und Wählergruppen
berücksichtigt werden.

Vor der Berufung setze ich zunächst die
Anzahl der Beisitzer für jeden Wahl-
vorstand auf fünf fest.

Hiermit fordere ich die im Wahlgebiet
vertretenen Parteien und Wählergruppen
auf, mir bis zum 03. April 2008 Wahlbe-
rechtigte als Beisitzer für den Wahl-
vorstand zur Kommunalwahl und zur
Bürgeranhörung vorzuschlagen.

Diese Bekanntmachung ergeht unter
dem Hinweis auf die Vorschriften des §
13 Absatz 1 bis 3 KWG.
Gem. § 13 Abs. 2 KWG weise ich darauf
hin, dass ein Wahlberechtigter, der als
Wahlbewerber oder Vertrauensperson für
einen Wahlvorschlag benannt ist, nicht
zu einem Wahlehrenamt berufen werden
kann.

Die Ablehnung der Übernahme eines
Wahlehrenamtes oder das Ausscheiden
aus einem Wahlehrenamt richten sich
nach § 13 Abs. 3 KWG. Die Übernahme
eines Wahlehrenamtes darf nur aus
einem wichtigen Grund abgelehnt wer-
den. 
Ein wichtiger Grund im Sinne dieser
Vorschriften liegt in der Regel nur vor
für:
1. die Mitglieder der Bundesregierung

und der Landesregierung, des Bundes-
tages und des Landtages,
2. die im öffentlichen Dienst Beschäf-
tigten, die amtlich mit der Vorbereitung
und Durchführung der Wahl oder mit der
Aufrechterhaltung der öffentlichen
Sicherheit und Ordnung betraut sind,
3. Wahlberechtigte, die das 65.
Lebensjahr vollendet haben,
4. Wahlberechtigte, die glaubhaft
machen, dass Ihnen die Fürsorge für Ihre
Familie die Ausübung des Amtes in
beson-derer Weise erschwert,
5. Wahlberechtigte, die glaubhaft
machen, dass sie aus dringendem beruf-
lichen Grunde oder durch Krankheit oder
durch Gebrechen verhindert sind, das
Amt ordnungsgemäß auszuüben,
6. Wahlberechtigte, die sich am Wahltag
aus zwingenden Gründen außerhalb
ihres Wohnortes aufhalten,
7. Wahlberechtigte, die aus politischen
oder religiösen Gründen die Beteiligung
an Wahlen ablehnen.

Gröna, 25. Februar 2008

Stier
Wahlleiterin

O s t e r f e r i e n
vom 17. bis 20. März
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Amtlicher Teil Bekanntmachung

Haushaltssatzung und Bekanntmachung derHaushaltssatzung der
Gemeinde Gröna fürdas Haushaltsjahr2008

1. Haushaltssatzung
Aufgrund des § 92 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt vom 05.10.1993 (GVBl. LSAS. 568) in der Fassung der
letzten Änderung vom 07.11.2007 (GVBl. LSAS. 352) hat der Gemeinderat Gröna in der Sitzung am 24. Januar 2008 folgende
Satzung für das Haushaltsjahr 2008 beschlossen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2008 wird

im Verwaltungshaushalt
in der Einnahme auf 710.200 Euro
in der Ausgabe auf 710.200 Euro

im Vermögenshaushalt
in der Einnahme auf 1.637.100 Euro 
in der Ausgabe auf 1.637.100 Euro

festgesetzt.

§ 2
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4
Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Haushaltsjahr 2008 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genom-
men werden dürfen, wird auf 135.000 Euro festgesetzt.

§ 5
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2008 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 300 v. H
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 320 v. H.

2. Gewerbesteuer 300 v. H.

Gröna, 25. Februar 2008

S c h ü t z e ( S i e g e l )
Bürgermeister

2. Bekanntmachung derHaushaltssatzung
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2008 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Eine Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich.

Der Haushaltsplan liegt nach § 94 Abs. 3 Satz 1  der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt vom 06. März  bis 14. März
2008 zur Einsichtnahme im Rathaus I der Stadt Bernburg (Saale), Schlossgartenstr.16, Zimmer 210, werktags zu den bestehenden
Sprechzeiten, öffentlich aus.

Gröna, 25. Februar 2008

S c h ü t z e ( S i e g e l )
Bürgermeister
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Das neue Semesterhat begonnen

... und Sie können wieder aus zahlreichen Bildungsangeboten wählen. Schwerpunkte sind Fremdsprachen- und Computerkurse
sowie Angebote in den Bereichen "Gesundheit" und "Kunst und Kultur". Im neuen Salzlandkreis können wir Ihnen nun ein noch
umfassenderes Angebot an 4 Standorten (Aschersleben, Bernburg, Schönebeck, Staßfurt) bieten. Ausführliche Beschreibungen
der Kurse finden Sie in unserem Programmheft für das Frühjahrssemester 2008 und im Internet unter 
www.salzlandkreis.de/bildung/kreisvolkshochschulen

Programmauszug Standort Bernburg:

Computerkurse: 50 plus: - PC Grundkurs - Internet und Email - Schreiben am PC - Datenverwaltung am PC 
- Freizeitgestaltung am PC - Handybedienung - Videobearbeitung

PC-Kurse: - EDV-Grundlagen* - Kompaktkurs* (Textverarbeitung u. Tabellenkalkulation) - Homepage-Gestaltung - Webdesign
für Einsteiger - Bildbearbeitung (CorelDraw) - Digitale Fotobearbeitung - Textverarbeitung mit MS Word - Tabellenkalkulation
mit MS Exel

Sprachen*: - Deutsch-Integrationskurse - Deutsch im Alltag - Englisch - Italienisch - Französisch - Latein - Norwegisch 
- Spanisch - Russisch - Ungarisch - Schwedisch - Polnisch - Niederländisch

Kaufmännische Kurse/soziale Kompetenzen:- Buchführung* - EDV-Finanzbuchhaltung* (Lexware) - Staatlich geprüfter
Bilanzbuchhalter* (IHK-Abschluss) - Quereinstieg mgl. - 10-Finger-Tastschreiben - Rhetorik* - Verhandeln, diskutieren und
argumentieren*

Kultur , Kr eatives Gestalten:- Stadtgeschichte: Industrie im 19. Jahrhundert in Bernburg, Teil 4, 03.04., kostenfrei - Floristik
u. mehr: Osterfloristik, 11.03. - Nunofilzen, 07./08.04. - Umgang mit der digitalen Kamera - Airbrush, 19./20.04. - Zeichnen und
Grafik - Zuschneiden und Nähen, ab 20.02. - Orientalischer Tanz für Anfänger und Fortgeschrittene - ArtClay® 
- Schmuckgestaltung, 29.03. - Kreative Ideen mit Drahtgitter, 15.04. - Bezaubernde Tischdekorationen mit Sommerblumen,
16.06.

Gesundheitsbildung:- Autogenes Training - 60 und fit - Quereinstieg mgl., 31.03. - Nordic Walking - Reiten/Schnupperkurs 
- Ernährungswissen kompakt - Gesund durch Wasser und Salz, 27.05. - Figurstyling, ab 25.03. - Yoga, ab 09.05.

Sonstiges:- Ahnenforschung u. Familiengeschichte - Segelflug in Theorie und Praxis - Flugplatz Aschersleben, 26./27.04. 
- Fotourlaub 2008: Auf einem Großsegelschiff zu den englischen Kanalinseln

Exkursionen: Tierbeobachtungen Am Concordia See - Nachterstedt, 12.04. - Beobachtung des Brutgeschehens - Athensleben,
10.05. - Botanische Exkursion - Aschersleben, 24.05.

Studienreise:- Südengland - Garten- und Schlossromantik 15. - 20.05.08, Reiseveranstalter: alpetour Starnberg

*anerkannter Abschluss mgl.)

- Für Firmen, Vereine und Einrichtungen, Seniorengruppen und Freundeskreise
sind wir der richtige Ansprechpartner. Wir organisieren gern spezielle Bildungsveranstaltungen für Sie.

Information und Anmeldung: KVHS Bernburg, Vor dem NienburgerTor 13 a,
Tel. (0 34 71) 35 20 71 - 73, Fax (0 34 71) 35 20 75, Mail: kvhs@kreis-slk.de
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BerBereitschaftsdiensteeitschaftsdienste

Notfallseelsorge
Ansprechpartner:

Pfarr er Johannes Lewek
Tel. (01 63) 5 52 72 40

Notruf (Tag und Nacht): 112

Kr eieinsatzsleitstelle: (0 39 25) 29 90 40

Bereitschaftsdienste:
Störungen d. Wasserversorgung- 37 57 21
Störungen d. Vers. m. Gas, Strom, Fernwärme - 32 16 16

Augenärzte:

bis 09.03.,Dr. Ulbricht, Staßfur t,
Blumenstr. 8, Tel. (0 39 25) 81 34 61.

10. bis 16.03., Dr. Steindel, Aschersleben,
Taubenstr. 14, Tel. Tel. (0 34 73) 22 57 30.
17. bis 20.03.,Dr. Steindel, Aschersleben,
Taubenstr. 14, Tel. Tel. (0 34 73) 22 57 30.

21. bis 24.03., HerrSteindel, Aschersleben,
Taubenstr. 14, Tel. Tel. (0 34 73) 22 57 30.

25. bis 30.03., Frau Wolff, Staßfur t,
Humboldtstr. 1 A, Tel. 01 71 1 71 30 73.

31.03. bis 06.04., Frau Gärtner, Staßfur t,
Humboldtstr. 1 A, Tel. (0 39 25) 38 16 92.

Der Bereitschaftsdienst der Augenärzte beginnt montags,
dienstags u. donnerstags 18:00 Uhr, mittwochs 12:00 Uhr,
und dauert bis zum darauffolgenden Tag 08:00 Uhr. Der
Wochendienst beginnt freitags 12:00 Uhr und endet montags
08:00 Uhr.

Zahnärzte:

07. bis 09.03., Dr. Wagner, Bernburg,
Gröbziger Str. 26, Tel. (0 34 71) 31 98 41.

14. bis 16.03., Dr. Weiß, Nienburg,
Klosterstr. 21, Tel. (03 47 21) 2 23 80.
21. bis 24.03., Dr. Baum, Baalberge,

Umgehungsstr. 17 A, Tel. (0 34 71) 31 22 15.
28. bis 30.03., Dr. Scheunemann, Bernburg,

Breite Str. 1, Tel. (0 34 71) 35 21 62.
04. bis 06.04., Frau Setz, Nienburg,
Schloßstr. 3, Tel. (03 47 21) 2 22 16.

Dienstzeiten: Freitag, 17:00 - 18:00 Uhr; Samstag, Sonntag,
Feiertage, jew. 09:00 - 11:00 u. 17:00 - 18:00 Uhr

(am 24. u. 31.12. nur 09:00 - 11:00 Uhr).

Apotheken:

07. bis 13.03., Eulenspiegelapotheke u. Nienburg.
14. bis 20.03., Blaue Apotheke u. Alsleben.
21. bis 27.03., rote Apotheke u. Könnern.

28.03. bis 03.04., Marktapotheke.

Amtstierär ztlicher Dienst

- über Einsatzleitstelle, Tel. (0 39 25) 29 90 40.

Veranstaltungen
(eine Auswahl)

Theater:Mo, 10.03.,10:00 Uhr, 
„Max und Moritz“ , Ballett für Kinder,
Nordharzer Städtebundtheater
Halberstadt.
Di, 11.03., 10:00 Uhr, 
„Max und Moritz“.
Mi, 12.03., 10:00 u. 15:00 Uhr, 
„Max und Moritz“.
Do, 13.03., 10:00 Uhr, 
„Max und Moritz“.
Fr, 14.03., 19:30 Uhr, „Har old und
Maude“, Komödie,
Landesb. Sachsen, Radebeul.
Mi, 26.03., 10:00 Uhr, „Disco Pigs“ -
Jugendstück von Enda Walsh,
Nordharzer Städtebundtheater Halberst.

Sa, 29.03.,19:30 Uhr, „Tosca“,
Landesbühne Sachsen, Radebeul.
Metropol: Mo., 10.03.,19:30 Uhr,
„Frauenzimmergeschichten“,
MissKlang Halle.
Stadtgebiet (ab Karlsplatz):Di, 11.03.,
16:30 Uhr, Wir wehren uns!
Demonstration für Demokratie mit dem
Bernburger Bündnis für Demokratie und
Toleranz.
Seniorenzentrum am Zepziger Weg:
Mi, 12.03., 09:00 bis 12:00 Uhr,
Ostermarkt mit Verkaufsständen, u. a.
von Selbsthilfegruppen/Vereinen/Schu-
len u. einer Modenschau für Senioren.
Töpferwiese:Do, 13. bis So, 16.03.,
Zirkus Pr obst,
Vorstellungen: Do: 18:30 Uhr,
Fr/Sa: 15:00 und 18:30 Uhr,
So: 15:00 Uhr.

Fr, 28.03. bis So.,30.03., Frühlingsfest
der Schausteller.
Museum:Fr., 14.03., 11:00 Uhr, Beginn
der Osteraktion „Die Suche nach dem
gelben Eulenspiegel-Ei“ mit
Besucherspiel im Turmsaal
(Aktionsdauer bis 06.04.08).
„Alter Markt“: So., 16.03., 15:00 Uhr,
M u n d a r t - S c h l a w w e r s t u n d e ,
Bernburger Heimatkreis e. V.
Kurhaus: Fr., 28.03., 19:30 Uhr,
Irish-Folk-Night
mit John Barden and Clan
und The Aberlours.
Martinszentrum:Sa, 29.03., 10:00 bis
13:00 Uhr, Tag deroffenen Tür
(mit Kirchturmbesteigung).

Änderungen vorbehalten



- Anzeige -



- Anzeige -



- Anzeige -



- 16 -
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Joyce Carol Oates
Niagara

Das Leben ist ein
Verhängnis. Noch in der
Hochzeitsnacht wird
Ariah zur Witwe.
Spurlos verschwindet
ihr Mann in den Tiefen
der Niagarafälle. Aber
für Ariah fließt der
Lebensstrom weiter, sie
verliebt sich und gründet
eine Familie - dann
schlägt das Schicksal
noch einmal zu. Auch
ihr zweiter Mann kommt auf mysteriöse Weise um.
Jahrzehnte später decken die Kinder das Rätsel der Eltern
auf: dunkle Geheimnisse, Betrügereien und verletzte
Gefühle. Mit der Gewalt der Wasserfälle inszeniert Oates
mit Spannung die amerikanische Familie in der Krise.

Kader Abdolah 
Das Haus an 
der Moschee

So ist es immer gewe-
sen: Oberhaupt der
Gemeinschaft aus Frau-
en, Kindern, Kaufleuten
und dem Imam in der
iranischen Stadt Sened-
jan ist der wichtigste
Mann des Basars, der
Teppichhändler Agha
Djan, dessen Familie
seit 800 Jahren zu den
einflussreichsten zählt.
Er ist ein strenggläubi-
ger Muslim, der fürsorglich und liebevoll über das Haus
und die Moschee wacht. Unter seiner Obhut leben die
Menschen friedlich zusammen. Bis die von Teheran und
den Aufständen gegen das Regime des Schahs ausgehen-
den Unruhen auch sie erreichen. Im Hintergrund droht
bereits der Krieg mit dem Irak, während Agha Djan hilflos
mit ansehen muss, wie um ihn herum Familienmitglieder
sterben, ins Exil gezwungen oder zu wütenden
Fundamentalisten werden.

Don DeLillo Falling Man

Am 11. September kann sich
Keith Neudecker, der im
Word Trade Center gearbei-
tet hat, aus einem der bren-
nenden Türme retten. Er
sieht, was geschieht, ohne es
zu begreifen, und schlägt
sich in Trance zu seiner Ex-
Frau Lianne und seinem
kleinen Sohn durch. In ihrer
Verzweiflung klammern sich
Keith und Lianne aneinan-
der, sie wollen aus Angst

und Verzweiflung in ein gemeinsames Leben zurückfinden.
Aber die Gespräche und Gedanken kreisen immer wieder
nur um den Schock, um Terrorismus und Bedrohung. Der
Terror bestimmt das alltägliche Leben, von dem sich eine
ganze Nation bestimmen lässt.

Michael Köhlmeier
Abendland

Carl Jacob Candoris -
Mathematiker, Dandy
und Jazz-Fan - ist 95
Jahre alt und legt seine
Lebensbeichte ab: eine
turbulente, zu Herzen
gehende Weltgeschichte
des 20. Jahrhunderts.
Aufgeschrieben wird
diese Geschichte vom
Schriftsteller und Freund
des Hauses Sebastian
Lukasser. In die klugen,
abgeklärten und exzentri-

schen Erinnerungen von Candoris mischen sich eigene
Gedanken und Geschichten von Sebastian, so dass ein fas-
zinierendes Panorama des ganzen Jahrhunderts entsteht.
Köhlmeier hat einen lebenssatten und unterhaltsamen
Roman über unsere Zeit geschrieben - über die persön-
lichen und politischen Hoffnungen, über Kunst und Geist
einer ganzen Epoche.

Neu in derNeu in der SStadtbibliothektadtbibliothek

Und außerdem:

Geschenk-Gutscheine in derStadtbibliothek - auch eine Idee
Verschenken Sie doch ´mal eine Jahreskarte für die Benutzung der Bibliothek!
Vom Termin der Ausstellung für 12 Monate kostenlos Bücher, DVD`s, Videos, Spiele, Zeitschriften, CD-ROM ,
Hörbücher und Musik-CD`s ausleihen. 
Wir beraten Sie gerne in der Stadtbibliothek, Lindenplatz 5, 06406 Bernburg (Saale), Tel. (0 34 71) 62 30 01.

Öffnungszeiten:Montag: 14:00 - 18:00 Uhr, Dienstag, Donnerstag, Freitag: 10:00 - 18:00 Uhr,
Mittwoch, Samstag: 10:00 - 12:00 Uhr.



Gigantische Flughöhe 
bei Vögeln
Flug des Sperbergeiers rekordverdächtig

amt. Nicht nur motorisierte Flugobjekte
bewegen sich in schwindelerregender
Höhe. Verschiedene Vogelarten erreichen
mitunter eine Flughöhe von mehreren tau-
send Metern. 
Während der Flugwanderung bringt es die
heimischen Stockente lässig auf über 6.000
m. Diese Höhe reicht dem Kondor noch
lange nicht aus. Bei seinen Flügen in den
Anden schafft er es auf stolze 7.000 m. Für
Gänse sind diese Flughöhen allerdings
nahezu lächerlich. Sie schrauben sich
sogar noch 2.000 m höher. Im
Formationsflug zogen diese bereits in
9.200 Höhe an einem Linienflugzeug vor-
bei. 
Rekordhalter sind allerdings Sperbergeier.
Der Lebensraum dieser Fluggiganten sind
Afrikas offene, trockene Savannen. Am 29.
November 1973 traf sogar ein Vertreter
dieser Art in einer Höhe von 11.300 m auf
ein Verkehrsflugzeug. Damit hält der
Sperbergeier den Höhenflugrekord bei den
Vögeln. Im Vergleich zum Kondor, wel-
cher eine Flügelspannweite von ca. 3,20 m
aufweist, misst die des Sperbergeiers nur
ca. 2,40 m. Also kommt es nicht auf die
Größe, sondern wohl eher auf die Technik
an, um in über 11 km Höhe durch die Lüfte
zu segeln.

Str eetball bis in die Morgenstunden
Im April 2008 ein weiteres BernburgerMitternachts-Str eetball-Turnier

amt. Für den 04. April 2008 hat das Amt
für Kinder- und Jugendförderung der
Stadt Bernburg (Saale) ein erneutes
Bernburger Mitternachts-Streetball-
Turnier organisiert. 
Unter dem bekannten Motto: "away
fr om the street - gegen Gewalt auf der
Straße" wird auch dieses Event die Reihe
der Sportnächte, mit denen sowohl ein
Zeichen gegen Gewalt gesetzt, als auch
zur aktiven Freizeitgestaltung angeregt
werden soll,  fortführen.

Interessierte Mitternachts-Streetball-
Teilnehmer melden sich bzw. ihre
Mannschaft bitte im Amt für Kinder- und
Jugendförderung der Stadt Bernburg
(Saale) in der Schlossgartenstraße 16,
Zimmer 303 oder unter der

Telefonnummer (0 34 71) 6 59 - 2 02 an.
Wie bei jedem sportlichen Ereignis dieser
Art, sind die Plätze für die Teilnahme
begrenzt. 
Die sicherlich wieder sehr spannenden
Wettkämpfe werden auch diesmal ab
21:30 Uhr in der Turnhalle der
Sekundarschule Süd-Ost, im
Krummacherring 45, in Bernburg (Saale),
ausgetragen. Für den individuellen
Zeitplan sollten sich die Spieler und auch
die Zuschauer bzw. Fans bis ca. 2:30 Uhr
morgens auf den laufenden Spielbetrieb
einrichten. 
Zum ersten Mal in diesem Jahr wird der
traditionelle Wanderpokal vergeben.
Zusätzlich können sich die Spieler der
erstplatzierten drei Mannschaften über
Urkunden und Preise freuen.


